
286 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

24. 4. 1972 

Regierungsvorlage 

Bundes-gesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Bundesegesetz über das Ausmaß 
der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer ge­

ändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

DaJs Bundesgesetz über das Ausmaß der Lehr­
verpflichtung Ider Bundes1ehrer,BGBl. Nr. 244/ 
1965, in der Fassung ,des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 297/1968, wird wie folgt geändel1t: 

1. Der § 1 Abs. 1 erhäldolgende Fa>ssung: 

,,(1) Dieses Bundesgesetz findet :lJuf die in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum 
Bund stehenden Lehl1er (Bundeslehrer) an 
Schulen, mit Ausnahme ,der Hoch.schulen, Kunst­
hochschulen und der Akademie der bildenden 
Künste, sowie an Schülerheimen Anwendung." 

2. Der § 2 .A:bs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Das Ausmaß -der Lehrverpflichtung der 
Lehrer an Obungsschulen der Päd:lJgogischen 
Akademien be~rägt 20 Wochenstunden. Die Teil­
nahme dieser Lehrer sowie der Lehrer für Volks­
schul-(Hauptschul-)dMakJtJik und für Schul- und 
Erziehungspraxisder PäJdaJg'ogischen Akademien 
an Lehrhesuchen, LehrÜlhungen und Lehr­
be-sprechungen ist dem Untert'licht an diesen 
übungs,schulengleichzuhal ten. " 

3. Der § 2 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

,,(6) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 
Lehr-er am Bundes-Bl~ndenerziehungsinstitut in 
Wien und am Bundes-Tauhstummeninstitut in 
Wien beträgt 21 Wochenstunden; für Lehrer, 
die praktischen Unterr:icht in Korbflechten und 
Bürstenmachen erteilen, geltert jedoch die Bestim­
mungen über -das Ausmaß ,der Lehrverpflichtung 
der Lehrer für Unterrichtsgegenstände der Lehr­
verpflichtungsgruppe VI." 

4. Dem § 10 Abs. 3 ist anzufügen: 

"Hiebei .Ist bei Lehrern; die nur als Erzieher 
beschähigt sind, eine Lehrverpflichwng von 
21 Wochenstunden ~ugrunde zu legen." 

5. In der AnLag_e 1 erhält der Unterrichts­
gegenstand 64 folgende Fassung: 

,,64. Elektrotechnik an höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten, an gewerb­
lichen, technischen und kuns~gewerb1ichen 
Fachschulen, an den Sonderformen dieser 
Schulen und an häher-en land- und forst­
wirtschaftlichen Lehransta'1ten, Fachrichtung 
Landtechnik. " 

6. In der Anlage 2 erhäk der Unterrichts­
gegenstand 3 folgende Fassung: 

,,3. Betriebswirtschaftslehre und Buchführung 
an höheren land- und fOI1stwirtschaftIichen 
Lehranstalten, Fachrichtung Landwirt­
schaftliche Frauenberufe." 

7. In ,der Anl'age 2 ist am Ende 'des Unter­
r.jcht~gegenstallides 8 der Punkt durch einen Bei­
strich zu er,setzen und anzufügen: 

"sowie Chemie an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, ausgenom­
men die Fachrichtungen Lanutechnik und 
'LandwiI1tschahliche Frauenberufe." 

8. In der Anlage 2 hat eier Unterrich-tsgeg-en­
stand 

,,26. Pädagogik und Psychologie an berufs­
pädagogischen Lehranstalten" 

zu entfallen, 

9. In der Anlage 3 halben die folgenden Unter­
I'ichtsgegenstände zu -entfallen: 

,,12. Baukunde an höheren land" und fortwirt­
schaftlichen Lehranstalten." 

,,14. Beratungslehre am Bundesseminar für das 
landwirtschaftliche Bilgungswesen."-

,,22. Betriebswirtschaftslehre und Buchführung 
an höheren -land-und fOl'lStwirtschaftlichen 
Lehranstalten, Fachrichtung Landwirtschaft­
liche Frauenberufe." 

,,34. Chemie der Moste und Weine an höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehr­
anstahen, Fachrichtung Wein~ und Obst-
bau." -
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286 deI' Beilagen 

,,45; Einführung in' die Soziologie am B'tllid'es-' ,,1.3'4. Lebens- und Familienkunde' an höheren 
seminar für das Ia11ldwirtschaftl~cheBil- land- und forstwil"tschaftlichen Lehr-
dungswesen." . anstalten, Fachrichtung Landwirts~h~ftliche 

,,48. Einführung in soziologisch-ökonomische Frauenberufe." 
Grundfragen an berufspä.dagogischen Lehr- ,,150. Mechanik an höheren land- und for'stwirt-
anstalten." schafdidlen Lehranstalten; Fachrichtung 

,,49. Elektrotechnik an höheren hnd- und forst- Landtechnik." 
wil'tsdlaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung ,,154. Methodik des landwirtsdlaftlichen und 
Landtechnik." . ,liauswirtschaftlichen Fachunterridltes mit 

,,62. Feldmessen an höheren land- und forst- schulpraktischen Übungen am Bundes-
. ch f l'ch L h I" seminar für das landwirtschaftliche Bil-Wl·rtS a 1: 1 en e l'ansta 'ten. d" . 

. . ..:..' ungswesen. 
,,63.'F

I 
elddmessen

d 
·fund~e1Jch~l'aftcll?~en aLo1hohel'eln ; ,,155. Methodik mit schulpraktiSchen übungen 

an - un orstwl!'tS· a . ~u:Ien e lfamsta - 1. f "d' . I L 'h 1" " " an II,>~U spa :;!;go~sc len e ransta ten. ten.; 
. ... . i,,158. Mineralogie und' Geologie. an höheren land-

,,64.~~lm-. Ufl(~ B~ldgerate. am ~un:dessemma,~ I und forstwirt.schaftlicheiI Lehranstalten." 
fu1' da>S lam:l:v{lrtsdla.fthdle BrLdungswesen. . . . , .. 

. :,,165. NaturWissenschaftliches Sem11la.r an beI"ufs-
,,7&: Gal'ten- und' &emüsebau an. höheren land- : päda,gogischen Lehranstalten." 

. und fOf9twirtschahlichen Lehranstalten,' 
;" 167. Obstbau und Sortenkunde an höheren Fachrichliillitg Wein- und Obstbau." , 

land- und. for,stwir.tschaftlichen· Lehr-
,,79. Gartentechnik an höheren land- und forst­

wirtschaftlichen Lehranstalten, Fadlrichtung 
Gartenbau .. u 

ans,talten, Fachrichtungen Wein- und Obst­
bau und Gartenbau." 

:" 174. Pflanzenba.u, Pflanzenzüchtung und Pflan-
,,80. Garten- und LandsChaftsgestaltung an zen schutz an höheren land- und for&twirt-

höher,en lanod-· und' tor.st:wirtschaf:dkhen schahlichen LehranstaIten, Fachrichtung 
Lehranstalt.en, Fadlrich:.t:.llng~Gar~enbau." L.anclwipt;schaft." 

,,8L Garten-und Obstbau an' höheren· land- ;,,17-5. PfbnzenkultUl1en ullt~r Glas, an höheren 
und forstwlrt~dlafdichen L~hranstalten, land:' und forstwirosdlafdkhen Lehr-
Fachrichtung Landwirtschaftlidle Frauen-! anstahenj FachriGhtung, Gavtenbau." 
berufe." ,,17,6. PfI\1nzenproduktionslehre an höheren land-

,,85. Gemüse- und BI,umenzüchtung· an höheren und' forstwirrtsdlafclidlen Lehranstalten, 
land- und forstwir.tsdl'aftlichen Lehranst"al- Fachrichtung Lancltedlnik." 

. tell', Fachrichtung Gartenbau.'" ;,,184. Psychologie am Bundesseminar für das 
,,90. Geologie und· Bodenkunde an höheren! landwirtschaftliche Bildungs<wesen." 

land:' undfor&twil't'sdlafdichen. Lehr- i,,187. Rebenzümtung an höheren land- und: 
ansta'lten." forstwirtschaftlichen Lehranstahen, Fach-

,,94. Gesmichte der Pädagogik am Bundes- richtung Wein- un&ObstJbau." 
. ,', :semin·a·r:~ flir ·das' landwirtscllaftlich-e' Bil- !,,192.B.echnunglwesen· de.r FertigungsbetrH!be~ an 

dungswesen. " : ber.ufspädagogischen Lehranstalten." 
,,95,. Geschichte, desös.terreidlischen Sdluhvesens 1,,199: Schnitt zeichnen. an beLufspädagogischenr 

an berufspädagogrsdlen: Lehranstalten.~' : Lehranstalten." 
,,105. Handelskunde und Sdlriftverkehr· an [,,202. SdlUlredltskunde an bel'ufspädagogischen 

höheren land- und forstwirtschaftlidlen! Lehranstalten.'" 
Lehranstalten." i,,203.Seminllrien in. den. theoretischen Rach-

,,111. Jugendkundeam Bundesseminar' für das i' gebieten, für.' die. Bdähigung, zum, land;w:irt-
landwil;tschaf:tlicheBildungsweSen·." smaftlichen Lehr:- und. EÖl1der.ungsdienst am 

,,121. Kleintierzucht an höheren land:.. und· forst- Rundesseminar für ,das. landwil't.schaftlidle' 
wirtschaf:doichen, Lehransta!ten, Fadlrich<tung : BiIdungnv.esen.~' 
Landwirtsch:afdiclre Fr,au.enb~r,uf:e;u . ],,20·S. Seminarien, in theoret<ischen: Famgebieten 

,,128: Lartdmasminenkunde an: höheren land- und 
for.stwif<tschaftlichenl.ehranstalten, Fach­
richtung Landtechnik. "~ 

,,130. Landwirtschaftliche Publizistik am Bundes­
seminar für dasiandwilltschaftliche Bil­

'. :du·ngswe.sen." '. 

;,131: Land'wirtsehaftlimes Organisatioris-· .' und 
Förderungswesen 'amBundesseminar für 
,das landwirtsdlaftliche Bil,dung·swesen." 

. .. für, das, t.ehraint hl:, 

a) Ernährungslehre,' Lebensmittcl~ 
Diätkunde, . 

b) Gesundheitslehre, 
c) Organisatiorislehre für' ßeherllergungs­

und Verpflegllngsbetriebe, Id:iuswirt­
. . schaftliche . Betriebskunde 

an berufspädagogischen tehrarlstaJten für 
den hauswirtschaftlichen Fachunterridlt." 
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,,2[7. Steuerwesenanhöheren land- u:tll!d forst~ ,12, In d~r Anlage,3hatJe!1 ;:b.f!li,<len",:lJnter-
wirtsmafdichen Lehl"an'&talt'el~."r·icht~~enstiinden 143 und 209 ,die Worte 

,,220. Technik in der Landwirtschaft an höheren "an berufspä<dagbgischenLehransta~ren" 
land- und forstwirtschaftlichen Lehr- ZU''fRtfaI1ein.' , 
anstalten, Fachrichtung Landwirtschaft." 

,,228. Tierproduktionsiehre a-n höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstailten, f.ach~ 
richtung Landtechnik ... 

"i34. Unt~rrichts- und BeratbRgsmittelkunde am 
"Bundess'ßffi'i1\lat für das landwirtschaftliche 
Bi1dungswesen:« 

,,235. Unterrichtslehre am Bundesseminar für das 
landwittsch,aftl>i·che BiMungswesen." 

,,236. Verbrennungskraftmaschinen und Trak­
toren an höheren land- und forstwirtscnaf-t­
lichen Lehraristalten, FaChrichtung Land-
technik." , 

,,2"W. Volkswirtschaftslehre und Genossenschafts­
wesen an höheren land- und forstwirt­
schaftlichen Lehranstalten." 

,,254. Weinchemie an höheren land-' un-d forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung 
Wein- und Obstbau." ' 

10. In der Anlage 3 erhalten die Unterrichts­
gegenstände 52, 53, 110, 159, 214, 215, 222 und 
229 folgende Fassung: 

,,52. Ernährungslehre und Lebensmittelkunde an 
höheren land-, und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten, Fachrichtung Landwirtschaft­
liche Frauenberufe." 

,,53. Erziehungslehre an wirtschaf.tskundlichen 
Realgymnasien für Mädchen und an 
Fachschulen für wirtschaftliche Frauen­
herufe." 

,,110. Jagd und Fischerei an höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fach­
richtung Landwirtsd13ft." 

,,159. Nahrungsmittelkunde an Hotelfach-
'sch ulen." 

. ,,214. Stauden und Sommerblumen an höheren 
land- und forstwirtschafclichen Lehr­
anstalten, Fachrid1'tung Gartenbau." 

,,215. Steuerkunde an der Bundesfachschule für 
Technik und an höheren land- un.d forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten." 

,,222. Technologie an Meisterklassen für künst­
lerische W andgestalrung." 

,,229. Tierzucht und Füiterungslehre an höheren 
land- undforstwirtschafdichen Lehr­
anstalten, Fachrichtung La'ndwirtschaft." 

11. In der Anlage 3hahen heim Unterrichts-
gegenstand 140 die Worte : ' 

: ' 

"an höheren .. land-und. forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten und" 

zu entfallen. 

13. Inder Anlage 4 haiben b'eiden Unter­
tkhtsgeg.errständen8 'und ~2 -die Wörte· >. 

"an berufspäda~ogischen Lehra'nstaften" 
zu entfallen, beim Unterrichtsgegenstand 22 
überdies die 'Worte 

"und am Burraesseminar für -das landwirt-
schaftlime nildungswesen:" ... ' 

14. In der Anlage 4hahen die' foltenden 
Unterrichtsgegenstände zu entfaLlen: 

,,14. Kunsterziehung am Bundesserriinar.für das 
landwirtschaftliche Bildungswesefi.." ' 

,,20. Methodik der Leibeserziehung: am Bundes­
seminar für 'das Ja.ndwirtJSchaf<tlidle Bil­
dungswesen ..... 

15. In der Anlage 5 haben die.' folgenden 
Unterrichtsgegenstände zu entfallen: .. : 

,,4. Betriebswirtsmaftslehre und. Buchfüh­
rung - Übungen af!. höheteniand- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstal teb." 

,,6. Botanik undMikr~skopiereri a~ höheren 
land- und for:stwirtschaftficben Lehr-'.", ... ' 
anstalten." 

,,7. Botanik':- Übungen an höhe;~~land-. und 
forstwirt.schafdichen L~htansi:alten.", 

,,8. Chemie der Moste und Weine -:- Übungen 
an höheren lartd~ und. forstwirtschafdichen 
Lehran~talten,Fachrichtun.g, Wcin- und 
Obst:bau.", '. .. '.' " 

,,9. Chemie -Obung~fi an höherenJ~~9- und 
forstwirt:schaftlichen Lehranstalten."· 

"n Didaktisches Schreiben und Zeichnen am 
Bundesseminar für . das landwirtSchaftliche 
Bil-dungswesen." .. . 

,,13. Elektrotechnik - Übungen an höheren 
lan:d- und fonstwirtschaftlichen.' Lehr­
aristalten, Fad1richtung L~ndtechriik." 

,,18. Film- und Bildgerate -- übllngen am 
Bundesseminar für -daslandwirtschäftliche 
Bildungswesen:' .' .• .,: .. 

,,25. Garten- undLa~dschaftsgesta,liu'1g.­
übungen an höheren land-· und· forstivirt­
s~aftlichen Lehranstalten, .' Fa~richtung 
Gartenbau ... 

,,28. Gesang und Musikerziehung an .höheren 
land-. und for-stWiirtschaftli~hen Lehr-
anstalten." , ," 

35. Haushaltungskunde und Tecllnikim Haus­
halt an höheren land", undforstwi'rtschaft­
lichen Lehranstalten, Fachrichtung Land­
wirtschaftliche Frauenberufe." 
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4 2S6der Beilagen 

,,58. Landmasdtinenkunde Übungen an 
höheren land~ und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten, F'achrichtung Landtechnik." 

,,60. Masdtinenelemente - übungen an höheren 
land- und forstwirtschaftlichen Lehr­
an~talten, Fachl"ichtung Landtechnik." 

,,64. Modellarbeit an herufspädagogischen Lehr­
a'n'Stat'teIl. " 

,,73. Nähen an berufl5pädagor/ischen Lehr­
anmalten für den hauswirtschaftlichen Fach­
unterricht. " 

,,76. Pflanzensdtutz - Übungen an höheren 
l:md- und forstwirtschaf<tlichen Lehr­
anstalten, Fachrichtungen Wein- und Obst­
bau und Gartenbau." 

,,98. Textilkunde an höheren land- und forst­
wil'ltschaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung 
Landwirtschaftliche Frauenberufe." 

,,99. Textilkunde und Handarbeiten an hGheren 
land- und·. fOl'lstwirtschaftlichen Lehr­
anstalten, Fachrichtung Landwirtschaftliche 
Frauenberufe. " 

,,100. Übungen in den praktischen Fachgebieten 
für das Lehramt in: 
a) Kodten, Servieren, Küchenpraxis, 

Küdtenführung; 
b) Haushaltspflege, hauswirtsdtaftliche Be­

triebspraxis und Organisationsübungen, 
Haushaltsführung . 

an berufspädagorli,schen Lehran~talten für 
den hauswirtschaftlichen Fachunterricht." 

,,101. Verbrennungskraftmasdtinen und Trak­
toren - Übungen an hGheren land- und 
forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fach­
richtung Landtechnik." 

,;102. Verwertung und Konservierung an hGheren 
land- und forstWlirtschaftlichen Lehr­
anstalten, Fachrichtung Landwirtschaftliche 
Frauenberufe. " 

,,104. Weindtemie - Übungen an höh~r.en land­
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten, 
Fachrichtung Wein- und Obstbau." 

16. In ider Anlage 5 ha'hen 

a) heiden Unterrichwgegenständen 1 und 7 
jeweils die Worte 

,. "an höheren land- und fon;twiNlschaftlichen 
Lehranstalten und",. . 

b) heini Unterriditsgegenstand 78 die Worte 
"an höheren land:' und forstwirtschafdidüm 
Lehranstalteri,' Fachrichtung Landwirt­
schaftliche Frauenberufe, und", 

c) heiden Unterrichtsgegenständen 95 und 
106 jeweils ,die Worte 
"und am Bundesseminar für ,das landwirt­
schaftliche Bildungswesen" und 

d) beim Unterrichtsgegenstand 107 die Wor:te 
"an herufspädagogischen Lehranstalten für 
den gewerblichen Fachunterricht" 

zu entfallen. 

17. In der Anlage 5 erhält der Unterrichts­
gegenstand 53 folgende Fassung: 

,,53. Kochlehre und Vorra:tswirtschaft an 
höheren land- und forstwirtschaftI.ichen 
Lehranstalten, Fachrich,tung Landwirt­
schaftliche Fra:uel1lberufe." 

18. In der Anlage 6 haben ,die folgenden 
Unterr·ichtsgegenstände zu entfallen: 

,,7. Handarbeiten an höheren land- und forst­
wiroschaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung 
LandWlirtschaftliche Frauenberufe." 

,,15. Landmaschinenwerkstätte (praktischer 
Unterricht) an höheren land- und forst­
wirtschafdichen Lehranstalten, Fachridltung 
Lan!dtechnik. " 

,,24. Praktischer Unterricht in Garten- und 
Obstbau, Gemüsebau, Kellerwirtsdtaft, 
Landwirtschaft, Maschinenkunde, Obstbau 
und Obstverwertung, Pflanzenbau, Tier­
zucht, Weinbau, Zierpflanzenbau, Obstbau, 
Obst- und Gemüseverwertung, Haus, 
Kodlen, Nähen an höheren land- und 
forstwirtschafrtlichen Lehranstalten." . 

,,27. Technik in der Landwirtschaft (praktischer 
Unterricht) an höheren hnd- und fors·t­
wirtschaftlichen Lehranstalten." 

19. In der Anlaige 6 erhältlder U nterrich·ts­
gegenstand 32 folgende Fassung: 

,,32. Werkstätte - Praktischer Unterricht an 
höheren land-und forstwirtschafdichen 
Lehranstalten, Fachrichtung Landtechnik." 

Artikel 11 

. (1) Art. I Z. 2 dieses Bundesgesetzes .tritt 
rückwirkend mit 1. September 1970, ·die übrigen 
Bestimmungen ,treten mit .1. September 1971 in 
Kraft. 

(2). Verot'dnungen auf Gr:unddes Bundes­
gesetzes über 'das Ausmaß ,der Lehrverpflichtung 
der Bundeslehrer iri der Fassung des Art. I Z. 1 
und Z, 4 bis 19 ~önnen mit Wirksamkeit vom 
1. September 1.971 erlassen wer1en. 

Artikel 111 . 

Mit ,der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, 
soweit darin nichts anderes bestimmt ist, jeder 
Bundesminister, und zwarinsoweilt he traut, als 
er oberste Die'nstbehörde ist. 
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Erläuterungen 

Bei ,den Verhandlungen über ,die Neugestahung 
der Bezüge der Pflichtschullehrer (20. Gehaks­
gesetz-Novelle, BGB!. Nr. 245/1970), wurde fest­
gestellt, daß ,das Vel'haltiüs der Lehrverpfliehtung 
der Lehrer an übungsschulen an Pädagogischen 
Akademien umer Bedach,tnahme auf Struktur 
und Intensität ,des Unterrichtes (Entschließung 
des Nationalrates vom 25. Jul1i 1962, 778 der Bei­
lagen ZJuden stenographischen Protlokollen ,des 
Natlionalrates, IX. GP) einer Korrektur bedarf, 
u.zw. soll ,diese Lehrverpflichtung von 
21 Wochenstunden auf 20 Wochenstunden heraJb­
gesetzt weroen. 

Im HinbLick auf die durch die Ar.beit mit zum 
großen Teil mehrfach 'behinderten Kindern am 
Bundes-Blindenerziehungsinstitut in Wien und am 
Bundes-Tau:bstummeninstitut in Wien eingetre­
tene Mehrbelastung der an den genannten An­
staltentätigen Lehrer soll ,deren Lehrverpflich­
tung von 22 Wochenstluniden auf 21 Wochen­
stlUnden herabgesetzt werden. 

Die Unterrich1lSgegenstände an aen Berufs­
päd~gogischen Lehranstalten für Iden hauswirt­
schaFdichen Fachunterricht un,d für den geweI'b­
lichen Fachunterricht der Fachrichtungen Damen­
kleidermachen, HerrenkleLdermachen, Wäsche­
war,enerzeugung und Kun5tls'cicken wurden auf 
Grund der LehrplanveroI1dnungdes Bundes­
ministers für Unterricht VlOm 4. Juni 1963, BGB!. 
Nr. ISS, in den einzelnen Lehrverpflichtungs­
gruppen eingereiht. 

Mit der Verordnung des Bun,desministers für 
Unterricht vom 14. August 1968, BGB!. Nr. 341, 

, wurden neue Lehrpliine für die genannten Berufs­
pädagOgischen Lehranstalten erlassen. Diese Ver­
or:dnung halt unter Bedachtnahme auf, den Lehr­
plan der P~dagogischen Akademie (Verordnung 
des Bun,desministers für Unterricht vom 17. Juni 
1968, BGBl. Nr. 287) eine neue wissenschaftliche 
und methodische Ausrichtung des UnterI1ichtes 
an den Beruf.spädagogismen Lehranstalten 
gefunden. Hiedurm 1st gegenüber ider Lehrplan­
verordnung BGBl. Nr. 155/1963,eine wesent­
liche qualitative Steigerung in den Anfol"lderun­
gen an die Lehrer erfolgt. Zur Durchfiihrung 

dieses Lehrplanes war ferner eine, Knderung der 
Studienordnung erfoI1dedich. Auch d3ldurch list 
eine Mehrbelastung der Lehrer an den Beruf,s­
pädagogischen Lehranstalten 'eingetreten. So ver­
langt z. B. die neue Regelung ,des Prüfurigs­
wesens (§§ 24 ff. der Studienordnung der Berufs­
pädagogischen Lehranstalt, Verordnungsblatt für 
den Dienstlbereim ,des BundeSllIlinisteriums für 
Unterricht Nr. 64/1969) von den Vortragenden 
die Abhaltung von Kolloquienaußerhalb ihrer 
Unterrichtstätigkeit. 

Die vorstehenden überlegungen gelten in 
gleimer Weise für 'die land- und forstwirtschaft­
lichen Lehranstalten, bei ,denen eine verordnungs­
mäßige Lehrplanregehing überha~pterst nach 
dem Inkrafttreten ,des Lehrverpflichtungs­
gesetzes erfolgt ,1st. 

Die Einstufung dergenann'ten Unterrichts­
gegenstände in den Anla:gen zu § 2 Albs. 1 ,des 
Bundesgesetzes über das Ausmaß ,der Lehrver­
pflichtung entspricht sohin nicht mehr den in 
,der genannten Entschließung ,des N3!tionalrates 
aufgestellten Grundsätzen. Eine Einstufung dieser 
Unterrichtsgegenstände in die ·einzelnen Lehr­
verpflichtungsgruppen durch eine Vero1'1dnung 
auf Grund ,des § 7 Abs. 1 des genannten 
Gesetzes - wie es hei den Unterrich,tsgegen­
ständen ,der Pädagogischen Akademie mit der 
Vero1"dnung BGBI. Nr. 339/1968, erfolgt ist -
kann wegen der Nennung in den Anlagen Zum 
genannten Bundesgesetz nicht erfolgen. Zur 
Ermöglimung einer solchen Verordnung f&t die 
vorogesehene Streimung von . Unter.richtsgegen­
ständen der Berufsp~dagogismen Lehranstalten 
in den Anlagen zu § 2. Abs. 1 des genannten 
Bundesgesetzes erforderlich. . . 

Zu ,den einzelnen Bestimmungen des Ent­
wurfes wird bemerkt: 

Zu Art. I Z. 1 

Durch die Einführung der Wo~te "so",ie 
Schülerheimen" soll klargestellt wer,den, daß das 
Bundesgesetz über das Ausmaß der Lehrverpflich­
tung der Bundeslehrer aum für die Lehrer f;ilt, 
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die nur an Schülerheimen als Erzieher verwendet 
we1"den. Für diese Lehrer wiI1d darüber hinaus 
geklärt, ,daß für die Berechnung ihrer Lehr­
verpflichtung die Lehrv.erpflichtung von 
21 Wochenstunden zur Grundlage zu nehmen 
ist. 

Zu Art. I Z. 2, 3 und 5 bis 19 

Zu Art. II 

Die Neufestsetzungder Le'hrverpflichtung für 
die Lehrer an übungsschulen der Pädagogischen 
Akademien soll ,gleichzeitig mit der Beso1dungs­
regelung der 20. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl. 
Nr. 245/1970, ,die übrigen Bestimmungen sollen 
mit Beginn des Schuljahres 1971 in Kraft treten. 

Zu Art. III Auf die einleitenden Ausführungen wird ver-
wiesen. bieser Artikel enthält die Vollziehungsklausel. 
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